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Einkommensrunde Bund  und Kommunen 2020 
„Es gibt immer noch eine Lohnlücke zwischen dem öffentlichen Dienst und der Privatwirtschaft von sieben bis 
zehn Prozent“, erklärte dbb Chef Ulrich Silberbach im Interview mit der „Wirtschaftswoche“ (online am 23. Januar 
2020). 
Deshalb dürfte man von den Gewerkschaften in der bevorstehenden Einkommensrunde mit den Arbeitgebern 
von Bund und Kommunen auch keine „bescheidene“ Forderung erwarten. Silberbach: „Sie dürfen eines nicht 
vergessen: Wir stehen auf den gleichen Arbeitsmärkten im Wettbewerb um die gleichen Fachkräfte – und es feh-
len dem öffentlichen Dienst schon jetzt über 300.000 Leute. Da sind niedrigere Löhne kein besonders tolles Wer-
beargument.“ 
 In den Diskussionen zur Forderungsfindung bis zum Sommer wird es aber nicht nur um eine angemessene lineare 
Gehaltsforderung gehen. „Es gibt in der Tarifpolitik einen generellen neuen Trend, anstelle steigender Löhne op-
tional mehr Freizeit anzubieten. Bei der Bahn und in der Metallindustrie hat es dazu erste Pilotabschlüsse gege-
ben. Auch im öffentlichen Dienst läuft die Debatte, mit Blick auf die Work-Life-Balance mehr Zeit statt mehr Geld 
zu fordern. Die Meinungsfindung ist bei uns intern noch nicht abgeschlossen“, erläuterte der dbb Chef. 
Die Umsetzung einer möglichen Forderung "Freizeit statt Geld" könnte durch den Verzicht auf Anteile von Tarif- 
und Besoldungserhöhungen zugunsten von mehr Freizeit negative Auswirkungen auf die Höhe der Versorgungs-
bezüge haben (Ruheständler dürften kaum von mehr Freizeit profitieren).  Die dbb Landesseniorenvertretung hat 
daher bereits eine Entschließung verabschiedet,  dass in den Verhandlungen auch die Gewähr für eine echte 
Wahlmöglichkeit zwischen mehr Freizeit und einer Lohn- und Gehaltssteigerung festzulegen ist. 
 
Die Jahreszahl 2020 sollte bei Unterschriften ausgeschrieben werden  
Die Polizei in den USA hat zum Jahreswechsel eine Kurzmitteilung veröffentlicht, die auch hierzulande beachtet 
werden sollte. Demnach soll man bei Unterschriften die gesamte Jahresangabe mit 2020 ausschreiben – anstatt 
nur die Abkürzung „20“ zu verwenden. Abgekürzte Versionen können nämlich nachträglich leicht geändert wer-
den. Zum Beispiel kann aus dem 01.02.20 leicht der 01.02.2017, 01.02.2019 oder eine andere Jahreszahl werden, 
indem nachträglich zwei Ziffern hinzugefügt werden. 
Dies kann zu erheblichen Beweisproblemen und möglichen Betrugsfällen führen. 
Beispielsweise kann eine unverjährte Forderung durch die Umdatierung als verjährt erscheinen. Wird beispiels-
weise eine Forderung im Jahr 2020 begründet und der Vertrag anschließend auf das Jahr 2016 umgeschrieben, 
könnte sich der Schuldner in einem Prozess auf die Verjährung der Forderung berufen (§§ 195, 194 BGB). Der 
Gläubiger müsste in diesem Fall nachweisen, dass die Forderung später entstanden ist und keine Verjährung ein-
getreten ist. Sofern keine anderen Beweismittel vorliegen und der Beweis der tatsächlichen Unterschrift nicht 
gelingt, geht der Prozess verloren und die Forderung ist nicht durchsetzbar. Auf der anderen Seite wäre es mög-
lich, dass ein Dauerschuldverhältnis, wie beispielsweise ein Mietvertrag über Maschinen oder Betriebsmittel auf 
ein früheres Jahr datiert wird. Der Vermieter könnte anschließend von der Gegenseite rechtswidrig Zahlungen aus 
dem früheren Zeitraum verlangen, obwohl weder ein Vertrag bestand noch eine Leistung erbracht worden 
ist. Der Mieter müsste in einem Prozess nachweisen, dass der Vertrag später unterzeichnet wurde, bzw. dass die 
Mietsache erst zum tatsächlichen Zeitpunkt überlassen worden ist. Gelingt ihm das nicht, droht eine Verurteilung 
zur Zahlung. Selbstverständlich handelt es sich um eine Straftat, wenn Dokumente nachträglich verändert wer-
den, um eine Forderung zu begründen oder abzuwehren. Dies bedeutet leider nicht, dass dies nicht vorkommt. 
Zudem müsste auch in einem strafrechtlichen Verfahren die nachträgliche Manipulation bewiesen werden. Daher 
ist dem polizeilichen Rat zuzustimmen und potenzieller Schaden und Ärger lassen sich durch die volle Datumsan-

gabe vermeiden.  
 


